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1 Einleitung 

Mitte der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts kam es, als die ersten Engpässe bei der Entsorgung von 
"Sonderabfällen" auftraten, zu so genannten "Giftmüllskandalen", da keine hinreichende Entsorgungs-
infrastruktur für Sonderabfälle verfügbar war. Dies führte zu erheblichen Kostensteigerungen bei der 
Entsorgung derartiger Abfälle und resultierte auch in illegaler Entsorgung im In- und Ausland. Dann 
ereignete sich im Jahre 1976 in Italien ein Chemieunfall, der einen erheblichen Einfluss auf die Rege-
lungsmaterie der "grenzüberschreitenden Abfallverbringungen" hatte. Das "Durchgehen" eines Reak-
tors für die Herstellung von Hexachlorophen setzte in erheblichem Umfang polychlorierte Dibenzo–p–
dioxine (PCDD) frei. Für die hoch kontaminierten Abfälle aus diesem Unfall konnte in den Folgejahren 
keine sachgerechte Entsorgungsmöglichkeit gefunden werden.  

Die gefährlichen Abfälle, verpackt in 41 Fässer, wurden 1982 unkontrolliert abtransportiert und "ver-
schwanden" zunächst, bis sie nach mehr als halbjähriger, intensiver Suche in Frankreich aufgefunden 
wurden. Das mit diesem Vorgang einhergehende Medieninteresse und die monatelange Suche nach den 
Abfällen auch in Deutschland machten der interessierten Öffentlichkeit schlaglichtartig die Risiken und 
Probleme einer ungenügend kontrollierten grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen deutlich. 
Die aufkommenden Forderungen zur Regelung von grenzüberschreitenden Abfallexporten wurde durch 
in den 80er-Jahren gehäuft auftretende Fälle von Exporten aus Industriestaaten in sich entwickelnde 
Staaten verstärkt und erhielt eine globale Dimension. 

In der EU wurde aufgrund des "Herumvagabundierens" der Fässer mit dioxinhaltigen Abfällen, basie-
rend auf der Binnenmarktkompetenz des Art. 95 EG-Vertrag (früher Art. 100a), die Richtlinie 
84/631/EWG1 erlassen. Diese blieb aber relativ wirkungslos. Die 1993 erlassene EG-Abfallverbrin-
gungsverordnung (EG-AbfVerbrV) basierte deshalb bereits auf der Umweltschutzkompetenz des Art. 
175 EG-Vertrag (früher Art. 130s). 

Auch über die EU hinaus gab es langjährig weltweite Bestrebungen, grenzüberschreitende Abfallver-
bringungen in geordnete Bahnen zu lenken oder ganz zu unterbinden, die zu einem komplexen Regel-
system2 aus internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften geführt haben. Dieses Regelwerk 
wurde und wird zudem häufig überarbeitet und angepasst. Zu nennen sind besonders:  

 Basler Übereinkommen von März 1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, 
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 OECD-Ratsbeschluss C(2001)107 über die Kontrolle von grenzüberschreitender Verbringung von 
Abfällen zur Verwertung, 

 Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Verbringung von Abfällen 
(VVA) vom 14. Juni 2006, 

 Verordnung der Kommission Nr. 1418/2007 vom 29. November zur Verbringung "Grüner Abfälle" 
(Anhänge III und IIIA der VVA) zur Verwertung in Staaten, für die der OECD-Beschluss nicht 
gilt, sowie das 

 Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) von Juli 2007. 

Diese Vorschriften erscheinen in der Gesamtschau als schwer durchschaubares Regelungsdickicht, sind 
aber in ihrem Zusammenwirken auch mit den für den Abfallbegriff und die Abfallklassifizierung be-
deutsamen europäischen Regelwerken zu beachten: 

 EG-Abfallrahmenrichtlinie (EG-AbfRRL)3 und 

 Beschluss der Kommission über ein Abfallverzeichnis4. 

Deutschland ist sowohl Vertragsstaat des Basler Übereinkommens und der OECD als auch Mitgliedstaat 
der Europäischen Union. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Regelungen des Basler Übereinkommens, 
des OECD-Ratsbeschlusses zur grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen zur Verwertung als 
auch die Regelungen der EU zur grenzüberschreitenden Abfallverbringung umzusetzen sind.  

Bereits die 1993 erlassene EG-AbfVerbrV besaß eine "Bündelungsfunktion", da sie insbesondere die 
Regelungen des Basler Übereinkommens und des OECD-Ratsbeschlusses in unmittelbar geltendes 
Recht der EU umsetzte. Mitte 2007 wurde sie durch die nach langjährigen Diskussionen5 erlassene 
Verbringungsverordnung für Abfälle (VVA) abgelöst.  

Mit der VVA wird am Grundgedanken der EG-AbfVerbrV festgehalten, dass bei der Verbringung von 
Abfällen bestimmte Verfahren einzuhalten sind, abhängig davon, welche Abfallart in welchen Bestim-
mungsstaat verbracht wird und wie sie am Bestimmungsort entsorgt (verwertet oder beseitigt) wird. 

Gegen den Widerstand der Kommission wurde auch die VVA allein auf die Umweltschutzkompetenz 
gestützt, was auch im ersten Erwägungsgrund der VVA zum Ausdruck kommt: "Wichtigster und vor-
rangiger Zweck und Gegenstand ist der Umweltschutz; ihre Auswirkungen auf den internationalen Han-
del sind zweitrangig." 

2 Abfallverbringungsrecht 

Das in Deutschland zu vollziehende Abfallverbringungsrecht basiert auf der in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zur Anwendung kommenden VVA, die wiederum auf dem Basler Übereinkommen 
und dem OECD-Ratsbeschluss aufbaut. 

Das am 22. März 1989 beschlossene und am 9. Mai 1992 in Kraft getretene Basler Übereinkommen 
wurde vor dem Hintergrund erarbeitet, die Verbringung gefährlicher Abfälle in Entwicklungsländer ein-
zuschränken. Parallel zum Basler Übereinkommen wurde von der OECD für die OECD-Staaten mit 
dem OECD-Ratsbeschluss ein System für die Notifizierung, Identifizierung und Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung von Abfällen zur Verwertung geschaffen. Im Folgenden werden zunächst 
diese beiden Regelwerke vorgestellt. 

2.1 Basler Übereinkommen 

Das Basler Übereinkommen wurde auf Basis der am 01.12.1985 von dem Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen (UNEP) vorgelegten so genannten Cairo Guidelines6entwickelt, die den ersten Mark-
stein zur Schaffung eines Regelungssystems zur weltweiten Überwachung und Kontrolle der grenzüber-
schreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle setzten. Bei der anschließend erfolgenden Erarbeitung 
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des Basler Übereinkommens wurde auch auf Vorarbeiten der OECD zurückgegriffen, beispielsweise 
auf die Entsorgungsverfahren oder die Liste von Abfallströmen und –inhaltstoffen. 

2.1.1 Regelungen des Basler Übereinkommens 

Das am 22. März  1989 in Basel beschlossene Basler Übereinkommen enthält erste Grundzüge einer 
weltweiten "Abfallwirtschaftskonvention". Dazu gehören der Grundsatz der Entsorgung von Abfällen 
möglichst am Entstehungsort, der Vorrang von Abfallreduzierungsmaßnahmen sowie der Auftrag, all-
gemeine Grundsätze für eine umweltverträgliche Abfallentsorgung mit weltweiter Geltung zu erarbei-
ten.  

Den Kernbereich des Übereinkommens bilden allerdings folgende Regelungen zur Kontrolle grenzüber-
schreitender Verbringungen gefährlicher Abfälle: 

 Import, Export und Durchfuhr von gefährlichen Abfällen sind nur zulässig, wenn zuvor alle betei-
ligten Staaten informiert wurden und der Verbringung zugestimmt haben, 

 Verbringungen in "Nichtvertragsstaaten" sind unzulässig, es sei denn, es bestehen bi- oder multi-
laterale Regelungen, die inhaltlich den Anforderungen des Basler Übereinkommens entsprechen, 

 der Exporteur und hilfsweise der Staat, aus dem die gefährlichen Abfälle stammen, sind für die 
Einhaltung des Übereinkommens verantwortlich und gegebenenfalls zur Rücknahme der Abfälle 
verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt insbesondere für "illegale Verbringungen" von Abfällen. 

Mit Verabschiedung dieser Regelungen waren allerdings die Diskussionen darüber, welche Abfälle - 
insbesondere aus Industriestaaten - exportiert werden dürfen, nicht beendet. Diese Diskussionen spielten 
auf den Vertragsstaatenkonferenzen (VSK) weiter eine wichtige Rolle. Sie führten zunächst zu einem 
nicht bindenden politischen Beschluss der zweiten Vertragsstaatenkonferenz (Beschluss II/12 zum "total 
ban") zur Erweiterung des Exportverbots auf zur Verwertung bestimmte gefährliche Abfälle. 

Durch den Beschluss III/1 der 3. VSK im Herbst 1995 wurde dieses erweiterte Exportverbot bestätigt 
und gleichzeitig eine ratifizierungsbedürftige Veränderung des Basler Übereinkommens beschlossen. 
Dieser Beschluss beinhaltet die Aufnahme einer Präambel, eines neuen Art. 4a sowie einer neuen An-
lage VII in das Basler Übereinkommen, mit denen die Verbringung von gefährlichen Abfällen aus Staa-
ten, die in Anlage VII des Basler Übereinkommens) gelistet sind, in Staaten, die nicht gelistet sind 
generell verboten wird. Der Beschluss III/1 umfasst sowohl gefährliche Abfälle, die zur Beseitigung 
bestimmt sind, als auch gefährliche Abfälle, die zur Verwertung bestimmt sind. Nachdem die Ratifizie-
rung durch die notwendige Anzahl von Vertragsparteien des Basler Übereinkommens in 2019 erfolgt 
ist wurde das Verbot Anfang 2020 völkerrechtlich wirksam.  

Unabhängig davon galt für alle EU-Mitgliedsstaaten bereits gemäß Art. 36 VVA ein Exportverbot auch 
für gefährliche Abfälle zur Verwertung in Staaten für die der OECD-Beschluss nicht gilt. Die vom Ex-
portverbot betroffenen gefährlichen Abfälle sowie die nicht dem Exportverbot unterliegenden Abfälle 
werden in Anhang V der VVA näher bestimmt. Durch den inzwischen vollzogenen Beitritt von 12 wei-
teren Staaten zur EU ist im Übrigen die o.g. Anlage VII des Basler Übereinkommens faktisch um diese 
Staaten ergänzt worden.  

2.1.2 Definition von gefährlichen Abfällen im Basler Übereinkommen 

Das Basler Übereinkommen enthält eine relativ unscharfe Definition des Begriffs gefährlicher Abfall. 
Nach Art. 1 gelten folgende Abfälle als "gefährliche Abfälle": 

 Abfälle, die einer in Anlage I enthaltenen Gruppe angehören, es sei denn, sie besitzen keine der in 
Anlage III aufgeführten Eigenschaften, und 

                                           
) die neben den OECD-Staaten und den EU-Staaten noch Liechtenstein aufführt. 
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 Abfälle, die nicht unter Buchstabe a) fallen, aber nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Vertragspartei, die Ausfuhr-, Einfuhr- oder Durchfuhrstaat ist, als gefährliche Abfälle bezeichnet 
sind oder als solche gelten. 

Diese allgemeine Definition auf Basis der in Anlage I genannten Abfallströme und –inhaltsstoffe ver-
knüpft mit den Gefährlichkeitskriterien aus Anlage III hat dazu geführt, dass sich weltweit unterschied-
liche Auffassungen darüber herausgebildet haben, was ein gefährlicher Abfall ist. Zur Umsetzung des 
Exportverbots für gefährliche Abfälle ist aber eine exakte, möglichst weltweit geltende Definition des 
Begriffs gefährlicher Abfall notwendig. Deswegen wurden auf der 4. VSK Abfalllisten als neue Anlagen 
VIII und IX in das Basler Übereinkommen übernommen. Da diese Anlagen über eine Änderung von 
Anlage I eingefügt wurden, war eine formelle Ratifizierung durch die Vertragsparteien entbehrlich.  

Die Baselabfalllisten  

 Liste A, Anlage VIII des Basler Übereinkommens (als gefährlich eingestufte Abfälle) und  

 Liste B, Anlage IX des Basler Übereinkommens (als nicht gefährlich eingestufte Abfälle), 

jeweils ergänzt um einige Abfälle des alten OECD-Listensystems), die in den Baselllisten nicht aufge-
führt sind, sowie mit wenigen Abweichungen bezüglich der Anwendung bestimmter Abfallschlüssel 
sind als Abfalllisten in den OECD-Ratsbeschluss aus dem Jahr 2001 übernommen worden. Diese Ab-
falllisten (Grüne und Gelbe Abfallliste) wurden wiederum unverändert als Abfalllisten in die VVA der 
EU (als Anhänge III und IV) übernommen. 

2.1.3 Arbeitsschwerpunkte des Basler Übereinkommens 

Die wichtigsten diskutierten Themen während der 5. VSK im Dezember 1999 waren die Verabschie-
dung einer politischen Deklaration (Basler Erklärung zum umweltgerechten Management) und die Ent-
scheidung über das Haftungsprotokoll. Die Basler Erklärung enthält eine Agenda für zehn Jahre und 
legt den Schwerpunkt auf praktischen Umweltschutz, z. B. die Förderung von umweltgerechter Produk-
tion und umweltgerechten Entsorgungsanlagen besonders in sich entwickelnden Staaten. Schwerpunkt 
der folgenden Jahre war die Entwicklung von Partnerschaftsprogrammen mit Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGO's) sowie die Erarbeitung von technischen Richtlinien. 

Bei der auf der 5. VSK angeregten Mobiltelefonpartnerschaftsinitiative (MPPI) zum umweltverträgli-
chen Umgang mit gebrauchten Mobiltelefonen handelt es sich um die erste konkrete weltweite Verein-
barung zur Public Private Partnership (PPP). Die wichtigsten Mobiltelefonhersteller der Welt haben auf 
der 6. VSK im Dezember 2002 eine Erklärung zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit für den umwelt-
verträglichen Umgang mit Mobiltelefonen unterzeichnet. Bis zur 8. VSK haben Arbeitsgruppen, beste-
hend aus Regierungsvertretern und NGO's, Richtlinien zum Design, der Sammlung, der grenzüber-
schreitenden Verbringung, der Reparatur, der Aufarbeitung, der Verwertung und Entsorgung von Mo-
biltelefonen erarbeitet. 

Auf der 7. und 8. VSK wurden technische Richtlinien über die umweltgerechte Entsorgung von Abfäl-
len, die persistente organische Schadstoffe (POP) enthalten, verabschiedet. Die 8. VSK im November 
2006 in Nairobi legte ferner einen Schwerpunkt auf die Entwicklung einer Initiative zum umweltgerech-
ten Umgang mit Elektroschrott in dessen Folge auf der 9. VSK ein Partnerschaftsprogramm für Alt-
Computergeräte gestartet wurde. 

                                           
) aus der Grünen, Gelben und Roten Abfallliste des OECD-Ratsbeschlusses C(92)39/Endgültig von 1992 
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2.1.3.1 Basler Protokoll - Haftungsprotokoll für Umweltschäden 

Die Annahme des so genannten "Basler Protokolls" nach acht Jahren schwieriger Verhandlungen ist ein 
wesentliches Ergebnis der 5. VSK. Durch dieses Haftungsprotokoll zum Basler Übereinkommen wer-
den weltweit Schadenersatzansprüche für Umwelt- und Gesundheitsschäden, die infolge von grenzüber-
schreitenden Abfallverbringungen entstanden sind, geregelt und deren Durchsetzbarkeit sichergestellt. 

Mitgliedsstaaten der OECD können die Anwendbarkeit des Haftungsprotokolls für Schäden, die in ih-
rem Territorium infolge von Abfallexporten zwischen OECD-Staaten entstanden sind, ausschließen. 
Dadurch wurden die OECD-Staaten weitgehend der Notwendigkeit enthoben, ihre bereits entwickelten 
Haftungsregime global zu harmonisieren.  

Das Basler Protokoll ist das weltweit erste Haftungsregime im Umweltbereich und kann als Erfolg des 
internationalen Umweltschutzes angesehen werden. Für dessen Inkrafttreten sind 20 Ratifizierungen) 
notwendig. 

2.1.3.2 Initiative zum umweltgerechten Umgang mit Elektroschrott 

Weltweit fallen pro Jahr 20 bis 50 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Viele Elektrogeräte enthalten 
gefährliche Schadstoffe wie Blei, Cadmium und bromierte Flammschutzmittel. Der Export von Elekt-
roschrott unter dem Deckmantel der Wiederverwendung im Importstaat, die häufig nicht möglich ist, 
stellt ein aktuell großes Problem dar. Das gravierendste Problem ist die nicht umweltgerechte und ge-
sundheitsgefährdende Verarbeitung oder Aufbereitung von Elektoschrott. 

Vor diesem Hintergrund fand am 30. November 2006 im Rahmen der 8.VSK ein "Welt-Forum zu Elek-
troschrott" statt, in dem innovative Lösungen zur umweltgerechten Entsorgung von Elektro- und Elek-
tronikaltgeräten diskutiert wurden. In der Folge wurden Beschlüsse und eine Ministererklärung verab-
schiedet; so soll u.a. das Exportverbot für gefährlichen Elektroschrott aus Industrieländern in Entwick-
lungsländer effektiver durchgesetzt werden. Weltweit sollen schadstofffreie Geräte entwickelt, Elektro-
schrott weltweit getrennt gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden. Außerdem soll die Rück-
nahme von Altgeräten durch die Hersteller weltweit ausgeweitet werden.  

Die 14 VSK im Jahr 2019 hat verbesserte Leitlinien zur Abgrenzung von Elektroaltgeräten und ge-
brauchten Geräten verabschiedet, womit der illegale Export von Elektroaltgeräten beispielsweise nach 
Afrika verhindert werden soll. 

2.1.3.3 Partnerschaft für Alt-Computergeräte (PACE) 

Die Partnerschaft für Alt-Computergeräte (Partnership for Action on Computing Equipment (PACE)) 
wurde auf der 9. VSK in Bali, Indonesien im Juni 2008 gestartet. PACE bietet ein Forum der Zusam-
menarbeit von Regierungen, Nicht-Regierungsorganisationen, Industrie und Wissenschaft zum umwelt-
gerechten Umgang mit Alt-Computergeräten. 

Im Rahmen von PACE wurden Leitlinien zur Wiederverwendung, Aufbereitung, Behandlung und Ent-
sorgung von gebrauchten und Alt-Computergeräten erarbeitet, die aufgrund von Erfahrungen in deren 
Anwendung überarbeitet wurden. Das Sekretariat und die Vertragsparteien sind aufgefordert, weitere 
Arbeiten durchzuführen, u.a. Pilotprojekte zur Sammlung und Entsorgung von Alt-Computergeräten. 
Das in den Leitlinien enthaltene Kapitel zur Abfallverbringung wurde nicht beschlossen, es soll bei den 
weiteren Arbeiten im Rahmen von OEWG und VSK stattfindenden Arbeiten zu Technischen Leitlinien 
zur Verbringungen von Elektroaltgeräten berücksichtigt werden.  

                                           
) Ratifizierungsstatus siehe: http://www.basel.int/ratif/protocol.htm 
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2.1.3.4 Richtlinien zur Entsorgung POP-haltiger Abfälle 

Auf der 7. VSK des Basler Übereinkommens im Oktober 2004 in Genf wurden zwei technische Richt-
linien über die umweltgerechte Entsorgung von Abfällen, die POP's enthalten (eine allgemeine zu POPs 
sowie eine zu PCB, PCT und PBB enthaltende Abfälle) angenommen. Diese Richtlinien wurden auf der 
8. VSK Ende 2006 in Nairobi aktualisiert sowie drei weitere Richtlinien zu weiteren POPs enthaltende 
Abfälle wie Pestizide, Hexachlorbenzol, DDT sowie polychlorierte Dioxine und Furane verabschiedet. 

Die Allgemeine Richtlinie enthält auch Grenzwerte für POP-Gehalte, oberhalb derer die POPs in Ab-
fällen grundsätzlich zu zerstören sind (niedrige POP-Gehalte):  

 Polychlorierte Biphenyle (PCB): 50 mg/kg  

 Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine u. Dibenzofurane (PCDD/PCDF): 15 µg TEQ/kg  

 Andere POPs (Aldrin, Chlordan, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Mirex und 
Toxaphen): jeweils 50 mg/kg  

Durch Einstufung weiterer Stoffe als POPs und deren Aufnahme in die Anhänge des Stockholmer Über-
einkommens auf der 4. VSK im Mai 2009 sowie der 5. VSK im Mai 2011 wurde die Stoffliste der POPs 
ergänzt um: 

 die Pestizide Chlordecon, -Hexachlorcyclohexan, -Hexachlorcyclohexan, Lindan (-Hexachlor-
cyclohexan), Pentachlorbenzol, 

 die Industriechemikalien Hexabrombiphenyl, Tetra-, Penta-, Hexa- und Heptabromdiphenylether, 
Pentachlorbenzol, Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) einschließlich ihrer Salze und Perfluoroctan-
sulfonylfluorid, 

 die Nebenprodukte a-Hexachlorcyclohexan, b-Hexachlorcyclohexan und Pentachlorbenzol, sowie 
um  

 Endosulfan. 

In den Folgekonferenzen wurden im Rahmen des Basler Übereinkommens die existierenden Richtlinien 
aktualisiert und um neue technische Richtlinien beispielsweise für PFOS sowie für PBDE enthaltende 
Abfälle ergänzt.  

2.1.3.5 Verbringung von Kunststoffabfall 

Gemäß den Vorgaben der 14. VSK des Basler Übereinkommens können zukünftig nur noch sortenreine 
Abfälle und so gut wie störstofffreie Mischungen aus Kunststoffen Polypropylen, Polyethylen und PET, 
die nachweislich zum Recycling bestimmt sind, mit anderen Ländern frei gehandelt werden. Da diese 
Kunststoffe weltweit gefragt sind und einen Marktwert haben, ist es unwahrscheinlich, dass sie depo-
niert werden. Gefährliche Kunststoffabfälle und solche, die sich kaum recyceln lassen, unterliegen nun 
den Vorgaben des Basler Übereinkommens. Dies bedeutet, dass sie nur mit Zustimmung der Behörden 
der Export- und der Importstaaten exportiert werden dürfen und umweltgerecht entsorgt werden müssen. 
Hierzu wurden die Anhänge II, VIII und IX des Basler Übereinkommens entsprechend geändert. 
In der EU führt die Neuregelung zu einem Exportverbot von Kunststoffabfällen, die nicht sortiert, ver-
unreinigt und mit anderen Abfallarten vermischt sind. Damit wird die Ausfuhr in Länder verhindert, die 
über keine angemessene Infrastruktur für die umweltgerechte Entsorgung oder zum Recycling von 
Kunststoffabfällen verfügen und in denen ein hohes Risiko besteht, dass diese auf Deponien und später 
in der Umwelt landen. Die Neuregelung gilt seit 1. Januar 2021. 

Mit der Neuregelung gibt es im Basler Übereinkommen einen multiplen Spiegeleintrag zu Kunststoff-
abfällen. Neben dem neuen Eintrag B 3011 in Anlage IX, der den alten Eintrag B3010 ersetzt, gibt es in 
Anlage VIII einen neuen Eintrag A3210 für gefährliche Kunststoffabfälle, sowie in Anlage II einen 
neuen Eintrag Y48 für nicht gefährliche, aber überwachungsbedürftige Kunststoffabfälle. 
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2.1.3.5.1 Umsetzung in OECD und EU 

Mit Beschluss1 vom 7. September 2020 wurden die Anhänge 3 und 4 des OECD-Ratsbeschlusses geän-
dert, allerdings gab es keinen Konsens unter den OECD Mitgliedsländern die Baseleinträge zu überneh-
men. 

Mit der delegierten Verordnung2 (EU) 2020/2174 vom 19. Oktober 2020 wurden angepasste Einträge 
in die VVA übernommen, und zwar jeweils unterschiedliche Einträge für die Verbringung innerhalb der 
EU, der OECD und für Drittstaaten. 

Die Neuregelung in der EU umfasst für Verbringungen zur stofflichen und energetischen Verwertung 
innerhalb der Gemeinschaft einen angepassten Eintrag EU3011 für nicht gefährliche Kunststoffabfälle, 
einen aus dem OECD-Beschluss stammenden Eintrag AC300 für gefährliche Kunststoffabfälle und ei-
nen Eintrag EU48 für nicht gefährliche aber überwachungsbedürftige Kunststoffabfälle. 

Seit 1. Januar 2021 unterliegt die Einfuhr von Kunststoffabfällen der Einträge AC300 und Y48 in die 
Union aus Ländern, für die der OECD-Beschluss nicht gilt, sowie die Einfuhr solcher Kunststoffabfälle 
aus OECD-Ländern in die Union dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustim-
mung. Gemäß Art. 36 Abs. 1 Buchstaben a und b und Anhang V der VVA wird die Ausfuhr von Kunst-
stoffabfällen der Einträge A3210 und Y48 in Drittländer, für die der OECD-Beschluss nicht gilt, verbo-
ten. 

2.1.4 Bilaterale Vereinbarungen nach Artikel 11 Basler Übereinkommen 

Nach dem Basler Übereinkommen ist die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen aus oder in 
Nichtvertragsstaaten gemäß Artikel 4 Abs. 5 grundsätzlich untersagt. In Artikel 11 des Basler Überein-
kommens werden die Vertragsstaaten aber ermächtigt, mit Nichtvertragsstaaten bi- oder multilaterale 
Übereinkünfte über die grenzüberschreitende Abfallverbringung zu schließen, sofern diese an der vom 
Basler Übereinkommen vorgeschriebenen umweltgerechten Behandlung der Abfälle orientiert sind. 

Nachdem Afghanistan 2013 dem Basler Übereinkommen beigetreten ist besteht nur noch eine deutsche 
bilaterale Vereinbarungen und zwar zwischen Deutschland und der UN/KFOR – UN-Verwaltung im 
Kosovo (Import von Abfällen aus den militärischen Aktivitäten der KFOR). Auf entsprechende Ver-
bringungen werden die Regelungen des europäischen Verbringungsrechts sowie das Recht des Partner-
staates kumulativ angewendet. Informationen über diese und andere Vereinbarungen finden sich auf der 
Webseite des Basler Übereinkommens. 

2.2 OECD-Ratsbeschluss 

Über diese o.g. bilateralen Vereinbarungen hinaus besteht eine multilaterale Vereinbarung auf Basis von 
Artikel 11 des Basler Übereinkommens, mit der der OECD-Rat im März 1992 die grenzüberschreitende 
Verbringung von Abfällen zur Verwertung in oder aus OECD-Staaten regelte. Dieser OECD-Ratsbe-
schluss gemeinsam mit anderen Ratsbeschlüssen konstituiert eine multilaterale Übereinkunft im Sinne 
des Artikels 11 Absatz 2 des Basler Übereinkommens. Der 2001 grundlegend überarbeitete OECD-
Ratsbeschluss [C(2001)107/Endgültig] wurde mit der VVA in der EU umgesetzt. 

Im Unterschied zum Basler Übereinkommen regelt der OECD-Ratsbeschluss aber nur die Verbringung 
von Abfällen zur Verwertung, nicht von solchen zur Beseitigung. Dafür gilt der Beschluss aber für Ab-
fälle aller Art, d. h. nicht nur für gefährliche Abfälle. Außerdem trifft der OECD-Beschluss entschieden 

                                           
1  Siehe: http://www.oecd.org/environment/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm 
2  Delegierte Verordnung (EU) 2020/2174 der Kommission vom 19. Oktober 2020 zur Änderung der Anhänge IC, III. IIIA, IV, 

VII, und VIII der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbringung von 
Abfällen, ABl. L 433, S. 11 
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mehr konkretisierende Festlegungen besonders auch hinsichtlich der im Notifizierungsverfahren einzu-
haltenden Fristen. 

2.3 Abfallverbringungsgesetz 

Das Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) trifft die notwendigen rechtlichen Regelungen u.a. zur Um-
setzung des Basler Übereinkommens und schafft gleichzeitig notwendige Ergänzungen zur VVA, bei-
spielsweise ergänzende Regelungen zu Wiedereinfuhrpflichten, zur Sicherheitsleistung, zur Zuweisung 
von Behördenzuständigkeiten, zum Datenaustausch sowie zu Straf- und Bußgeldvorschriften. 

2.4 Verordnung über die Verbringung von Abfällen 

Mit der Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Verbringung von Abfällen 
(VVA) sind die Verfahrensregelungen des Basler Übereinkommens und des OECD-Ratsbeschlusses in 
vollem Umfang in unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht umgesetzt. Die VVA enthält ein Verbot 
des Exports von Abfällen zur Beseitigung außerhalb der Europäischen Union mit Ausnahme der Aus-
fuhr in Staaten, die der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) angehören (Island, Norwegen, 
Schweiz und Liechtenstein) und die Vertragspartei des Basler Übereinkommens sind. Verboten sind 
gemäß Art. 36 i.V. mit Anhang V der VVA außerdem Exporte von gefährlichen Abfällen zur Verwer-
tung in Staaten, für die der OECD-Beschluss nicht gilt. 

Die VVA soll durch ihre Regelungen die ordnungsgemäße grenzüberschreitende Verbringung sowie 
eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Entsorgung von Abfällen gewährleisten. Umwelt- und Ge-
sundheitsrisiken sollen verhindert und sich entwickelnde Staaten vor Abfallimporten geschützt werden.  

2.4.1 Anwendungsbereich und Anforderungen 

Die VVA ist auf alle Abfälle außer auf die in Art. 1 Abs. 3 VVA genannten Ausnahmen anwendbar. 
Sofern die anderen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften vergleichbare Bedingungen zur VVA enthal-
ten, unterliegen entsprechende Verbringungen nicht dem Kontrollverfahren der VVA. 

Für die Einfuhr von Abfällen, die beim Einsatz von Streitkräften oder Hilfsorganisationen in Krisensi-
tuationen oder im Rahmen friedenschaffender oder friedenserhaltender Maßnahmen anfallen, gilt eine 
Ausnahmeregelung. Damit gelten Erleichterungen beispielsweise für die Einfuhr von Abfällen, die bei 
Bundeswehreinsätzen im Ausland anfallen.  

Um eine möglichst bundesweit einheitliche Anwendung der Vorschriften zu gewährleisten, hat die 
Bund/Ländergemeinschaft Abfall (LAGA) eine Vollzughilfe7 zur VVA und zum AbfVerbrG erarbeitet. 

Die VVA gilt für Abfälle, auf die die Definition der EG-AbfRRL zutrifft. Deshalb ist die Abgrenzung 
von Abfällen zu "Nicht-Abfällen" (Produkten) sehr bedeutsam. Zu dieser Abgrenzung enthalten ein im 
Rahmen der OECD erarbeitetes Papier8, eine Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäi-
sche Parlament9 sowie ein Bund-Länder-Papier zum Abfallbegriff und zur Abfallverwertung und Ab-
fallbeseitigung10 einige Hilfen. Für Elektroschrott trifft die WEEE Richtlinie entsprechende Regelun-
gen11. 

Soweit eine zuständige Behörde ein Material nicht als Abfall einstuft, muss sie es dennoch gemäß Art. 
28 Nr. 1 VVA als Abfall behandeln und die VVA anwenden, wenn eine andere an der Verbringung 
beteiligte ausländische Behörde das Material als Abfall einstuft. 

Zur Einstufung von Abfällen kommt ein von der OECD ergänztes und mit der VVA in europäisches 
Recht implementiertes Zwei-Listensystem zur Anwendung: 

 Grüne Liste (Anhang III, IIIA und IIIB der VVA – auf Grundlage der von der OECD angepassten 
Anlage IX des Basler Übereinkommen, einschließlich Ergänzungen durch OECD und EU), 
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 Gelbe Liste (Anhang II, IV und IVA der VVA – auf Grundlage der von der OECD angepassten 
Anlage VIII des Basler Übereinkommens, einschließlich Ergänzungen durch OECD und EU). 

Die Abfalleinstufung in das Listensystem der VVA erfolgt stoffbezogen unter Anwendung einer Risi-
kobetrachtung; vereinzelte Herkunftsnennungen haben nur hinweisenden Charakter12. Die Abfälle wer-
den entsprechend ihrer stofflichen Zusammensetzung in Metallabfälle und metallhaltige Abfälle, vor-
wiegend anorganische Abfälle, vorwiegend organische Abfälle, sowie in Abfälle, die sowohl anorgani-
sche als auch organische Stoffe enthalten können, gruppiert.  

Je nach vorgesehenem Entsorgungsverfahren und der Einstufung des Abfalls unterliegt eine grenzüber-
schreitende Abfallverbringung dem Verfahren der vorherigen Notifizierung und Zustimmung durch die 
Behörde oder aber allgemeinen Informationspflichten. Die allgemeinen Informationspflichten sind bei 
einer Verbringung von: 

 in Anhang III oder IIIB aufgeführten Abfällen zur Verwertung, sowie von in Anhang IIIA aufge-
führten nicht gefährlichen Abfallgemischen von mehr als 20 kg oder von 

 Abfällen zur Laboranalyse bis maximal 25 kg  

zu erbringen, wozu ein Formblatt gemäß Anlage VII (siehe Abb. 2) zu verwenden ist. 

Allerdings bestehen für die Verbringung von in den Anhängen III, IIIA oder IIIB aufgeführten Abfällen 
in bestimmte neue EU-Staaten befristet Ausnahmen, nach denen eine behördliche Zustimmung für die 
Verbringung von Grünen Abfällen gemäß Art. 63 VVA erforderlich ist. Weiterhin sind die für Dritt-
staaten bestehenden Ausnahmen zu beachten. 

Soweit eine beteiligte Behörde einen Abfall als nicht in den Anhängen III, IIIA, bzw. IIIB aufgeführt 
und daher bei der grenzüberschreitenden Verbringung als notifizierungspflichtig ansieht, ist der Abfall 
auch von den anderen zuständigen Behörden gemäß Art. 28 Nr. 2 VVA als notifizierungspflichtig zu 
behandeln. 

Tab. 1: Übersicht über die Regelungsbereiche der VVA für Verbringungen innerhalb der EU, 
Durchfuhr durch die EU und Import in die EU 

grenzüberschreitende 
Verbringung 

innerhalb der EU 
Art. 3 bis 17 

Import in die EU 
Art. 41 bis 46 

Durchfuhr durch 
die EU, Art. 47/48 

Abfälle zur Verwertung  
Anhang III, IIIA und IIIB 
≤ 20 kg 

freie Verbringung 
Art. 3 Abs. 2 

freie Verbringung 
Art. 3 Abs. 2 

freie Verbringung 
Art. 3 Abs. 2 

Abfälle zur Verwertung  
Anhänge III, IIIA und IIIB 
> 20 kg 

Informationspflicht 
Art. 18 

Informationspflicht 
Art. 18 

Informationspflicht 
Art. 18 

Abfälle zur Verwertung 
Anhang IV und IVA 

erlaubt 
Notifizierung gemäß 

Art. 4 bis 17 

verboten, mit Ausnahmen) 
Notifizierung gemäß 

Art. 43 bis 46 

erlaubt 
Notifizierung gemäß 

Art. 48 
Abfälle zur Laborana-
lyse ≤ 25 kg 

Informationspflicht 
Art. 3 Abs. 4, Art. 18 

Informationspflicht 
Art. 3 Abs. 4, Art. 18 

Informationspflicht 
Art. 3 Abs. 4, Art.18 

Abfälle zur Beseitigung 
erlaubt 

Notifizierung gemäß 
Art. 4 bis 17 

verboten, mit Ausnahmen) 
Notifizierung gemäß 

Art. 41 und 42 

erlaubt 
Notifizierung gemäß 

Art. 47 
) die Einfuhr aus Basel Vertragsparteien und Staaten mit bilateraler Vereinbarung ist erlaubt 
) die Einfuhr aus Staaten, für die der OECD-Beschluss gilt, Basel Vertragsparteien und Staaten mit bilateraler Vereinbarung ist 

erlaubt 

Die Tabellen 1 und 2 geben einen Überblick zu den weiteren wesentlichen Regelungen der VVA. Soweit 
eine Notifizierungspflicht besteht, sind im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens nach der VVA und 
dem AbfVerbrG Verbringungen zwischen den Mitgliedsstaaten der EU, Importe in die EU aus Dritt-
staaten und Exporte aus der EU in Drittstaaten zustimmungsbedürftig. Hierbei wirken die zuständige 
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Versandortbehörde, ggf. die Durchfuhrstaatbehörde(n) und die Bestimmungsortbehörde zusammen, um 
die Modalitäten des Abfalltransportes gemeinsam zu regeln. 

Tab. 2: Übersicht über die Regelungsbereiche der VVA für Verbringungen aus der EU (Ex-
porte) 

grenzüberschreitende 
Verbringung 

Export aus der EU in Staaten für 
die der OECD-Beschluss gilt; 

Art. 18, 34, 35 und 38 

Export aus der EU in Staaten für 
die der OECD-Beschluss nicht 

gilt; Art. 18, 36 und 37 

Abfälle zur Verwertung 
Anhang III, IIIA 

Informationspflicht 
innerhalb der EU: Art. 18;  

Art. 38 

Informationspflicht 
innerhalb der EU: Art. 18; 

jedoch Einzelfallregelungen) 
gemäß Art. 37 

Abfälle zur Verwertung 
Anhang IV, IVA  

erlaubt 
Notifizierung gemäß Art. 38 nicht zutreffend 

gefährliche Abfälle zur 
Verwertung gemäß  
Anhang V) 

nicht zutreffend verboten 

Abfälle zur Beseitigung verboten, mit Ausnahmen) 
Notifizierung gemäß Art. 35 verboten 

) entsprechend Verordnung der Kommission Nr. 1418/2007 sowie dazu erlassener Berichtigungen und Änderungen 
) siehe auch Abbildung 1 zu Anhang V 
) der Export ist nur in EFTA-Staaten, die gleichzeitig Vertragspartei des Basler Übereinkommens sind, erlaubt 

Illegale Verbringungen oder legale Transporte, die im Empfängerstaat nicht abgeschlossen werden kön-
nen, müssen vom Verursacher bzw. der notifizierenden Person rückabgewickelt werden. Dieser hat die 
Kosten für die Rückführung und eine umweltverträgliche Entsorgung der Abfälle im Versandstaat zu 
tragen. 

2.4.1.1 Export- und Import von Abfällen zur Beseitigung 

Der Export von Abfällen zur Beseitigung aus EU-Mitgliedsstaaten ist nur in andere EU-Mitgliedsstaaten 
und in EFTA-Staaten, die Vertragspartei des Basler Übereinkommens sind, erlaubt. 

Der Import von Abfällen zur Beseitigung in die EU ist nur aus den Staaten erlaubt, die Vertragspartei 
des Basler Übereinkommens sind, die der EFTA angehören und Vertragspartei des Basler Übereinkom-
mens sind oder mit denen die EU oder einzelne Mitgliedsstaaten bilaterale oder multilaterale Überein-
künfte oder Vereinbarungen geschlossen haben. 

2.4.1.2 Export- und Import von Abfällen zur Verwertung 

Export und Import von gefährlichen Abfällen zur Verwertung aus der bzw. in die EU sind je nach be-
teiligtem Drittstaat ebenfalls verboten. Der Export zur Verwertung von in Anhang V der VVA gelisteten 
gefährlichen Abfällen aus der EU in Staaten, die den OECD-Beschluss nicht umgesetzt haben, ist ver-
boten (vergl. Abb. 1). 

Der Import von Abfällen zur Verwertung in die EU aus Staaten für die der OECD Beschluss gilt, die 
Vertragspartei des Basler Übereinkommens ist und Staaten mit bilateraler Vereinbarung, sind erlaubt 
(vergl. auch Tabellen 1 und 2).  
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Abb. 1: Entscheidungsbaum: Exportverbot für gefährliche Abfälle nach Anhang V der VVA 

 

  

Anhang V, Teil 1 : 
Liste A – Abfall*) 

Anhang V, Teil 1 : 
Liste B – Abfall) 

Anhang V, Teil 2 : 
gefährlicher Abfall 

gemäß EAV 

Anhang V, Teil 3 : 
zusätzliche Abfälle#) Ja verboten 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

verboten 

erlaubt) 

verboten 

Nur prüfen, wenn weder in Liste A oder Liste B aufgeführt 

Einzelfallentscheidung 

*) gefährliche Abfälle gemäß Anlage VIII des Basler Übereinkommens 
) nicht gefährliche Abfälle gemäß Anlage IX des Basler Übereinkommens 
) unter Berücksichtigung von Exportverboten und Genehmigungserfordernissen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 

der Kommission sowie dazu erlassener Änderungen und Berichtigungen 
#) Y46, Y47, Y48, AA010, AA060, AA190, AB030, AB070, AB120, AB150, AC060, AC070, AC080, AC150, AC160, AC170, AD090, 

AD100, AD120, AD150, RB020 
kein Exportverbot für: AB 130, AC250, AC260, AC270 
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Dabei kommt ein Kontrollsystem zur Anwendung, das auf den bereits genannten zwei Abfallkategorien 
aufbaut. Während Abfälle der "Gelben Liste" und nicht gelistete Abfälle notifizierungspflichtig sind, 
gilt für "Grüne Abfälle" eine Ausnahme vom Erfordernis der Durchführung eines Notifizierungsverfah-
rens. Diese Abfälle können innerhalb der EU und der Staaten, für die der OECD-Beschluss gilt, "frei" 
verbracht werden, wobei innerhalb der EU gemäß Art. 18 VVA Versandinformationen (Formblatt ge-
mäß Anhang VII der VVA) mitzuführen sind.  

Beim Export dieser nicht gefährlichen Abfälle zur Verwertung in einen Staat, für den der OECD-Be-
schluss nicht gilt, sind allerdings Sonderregelungen gemäß Art. 37 VVA zu beachten. Sofern ein solcher 
Export in einen Staat vorgesehen ist, für den der OECD Beschluss nicht gilt, wird dem Versender emp-
fohlen, sich bei seiner zuständigen Behörde oder der Anlaufstelle Basler Übereinkommen im Umwelt-
bundesamt darüber zu informieren, ob und welches Verfahren im konkreten Einzelfall erforderlich ist. 
Ob und wenn ja welches Verfahren erforderlich ist, hängt ab von den Stellungnahmen, die der betref-
fende Drittstaat gegenüber der Generaldirektion Handel der EU-Kommission abgegeben hat und die von 
der Kommission in der Form einer verbindlichen Verordnung [Verordnung (EG) Nr. 1418/2007] veröf-
fentlicht wurde. Für diejenigen Staaten, die nicht geantwortet haben, gelten gemäß Art. 37 Abs. 2 VVA 
das Verfahren der vorherigen Notifizierung und Zustimmung. Die Verordnung der Kommission wird 
fortlaufend angepasst. Die Information in aufbereiteter Form ist einer von der "Anlaufstelle Basler Über-
einkommen im Umweltbundesamt" zusammengestellten Staatenliste zu entnehmen. 

2.4.2 Allgemeine Informationspflichten 

Die Verbringung zur Verwertung von in Art. 3 Abs. 2 VVA genannten "Grünen Abfälle" der Anhänge 
III und IIIB und "grünen" Abfallgemischen des Anhangs IIIA von mehr als 20 kg unterliegt gemäß Art. 
18 VVA den allgemeinen Informationspflichten. Für die den allgemeinen Informationspflichten unter-
liegenden Abfallverbringungen sind weder eine Notifizierung (vorherige Anzeige) einer solchen Ver-
bringung gegenüber den Behörden noch behördliche Zustimmungen erforderlich. Allerdings ist von der 
die Verbringung veranlassenden Person die Versandinformation gemäß Art. 18 i.V.m. Anhang VII vor 
jeder einzelnen Abfallverbringung zu erstellen, vom Beförderer bei jeder Verbringung mitzuführen und 
vom Anlagenbetreiber bei der Ankunft der Abfälle zu unterschreiben und aufzubewahren. Außerdem 
muss vor den Verbringungen ein schriftlicher Vertrag zwischen der Person, die die Verbringung veran-
lasst und dem Empfänger über die Entsorgung des Abfalls abgeschlossen worden sein. 

Die Bestimmungen nach Art. 18 VVA i.V.m. dem verbindlich vorgeschriebenen Formular des Anhangs 
VII (siehe Abb. 2) konstituieren eine Reihe von Verpflichtungen für die Verbringung von Grünen Ab-
fällen. Dies umfasst, dass 

 das in Anhang VII aufgeführte Formular "Versandinformationen" vor der Verbringung von der 
Person, die die Verbringung veranlasst in den Feldern 1 bis 11 auszufüllen, im Feld 12 zu unter-
zeichnen und vom Beförderer bei der tatsächlichen Verbringung mitzuführen und 

 einen Entsorgungsvertrag, der zwischen der die Verbringung veranlassenden Person und dem Emp-
fänger vor der Verbringung abzuschließen ist. 

Ferner ist 

 der genannte Entsorgungsvertrag auf behördliche Anordnung hin an die zuständige Behörde zu 
übermitteln und 

 eine Kopie der Versandinformationen drei Jahre lang aufzubewahren.  

Auch die Verbringung von Abfällen zur Laboranalyse von weniger als 25 kg zu analysierender Abfallart 
unterliegt zwar gemäß Art. 3 Abs. 4 VVA nicht dem Verfahren der vorherigen Notifizierung und Zu-
stimmung, aber den allgemeinen Informationspflichten.  
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Abb. 2: Mitzuführende Informationen für die Verbringung der in Art. 3. Abs. 2 und 4 genannten 
Abfälle – Formblatt gemäß Anhang VII 

Versandinformationen(1) 

1. Person, die die Verbringung veranlasst: 
Name: 
Anschrift: 

Kontaktperson: 
Tel.:   Fax: 
E-Mail: 

2. Importeur/Empfänger 
Name: 
Anschrift: 

Kontaktperson: 
Tel.:   Fax: 
E-Mail: 

3. Tatsächliche Menge Tonnen (Mg): 
  m3: 

4. Tatsächliches Datum der Verbringung: 

5.(a) 1. Transportunternehmen(2): 
Name: 
Anschrift:  

Kontaktperson: 
Tel.: 
Fax: 
E-Mail: 
Transportart: 
Übergabedatum: 

Unterschrift: 

5.(b): 2. Transportunternehmen: 
Name: 
Anschrift:  

Kontaktperson: 
Tel.: 
Fax: 
E-Mail: 
Transportart: 
Übergabedatum: 

Unterschrift: 

5.(c): 3. Transportunternehmen: 
Name: 
Anschrift:  

Kontaktperson: 
Tel.: 
Fax: 
E-Mail:  
Transportart: 
Übergabedatum: 

Unterschrift: 
6. Abfallerzeuger(3) 
Ersterzeuger, Neuerzeuger oder Einsammler: 
Name: 
Anschrift:  

Kontaktperson: 
Tel.:   Fax: 
E-Mail: 

8. Verwertungsverfahren (oder Beseitigungsverfahren bei 
in Artikel 3 Absatz 4 genannten Abfällen): 
R-Code/D-Code: 

9. Übliche Bezeichnung der Abfälle: 

7. Verwertungsanlage    Labor   
Name: 
Anschrift: 

Kontaktperson: 
Tel.:   Fax: 
E-Mail: 

10. Abfallidentifizierung (einschlägige Codes angeben): 
  i) Basel Anlage IX : 
 ii) OECD-Code (falls abweichend von i): 
iii) Anhang IIIA (4) 
iv) Anhang IIIB (5) 
 v) EU-Abfallverzeichnis: 
vi) Nationaler Code: 
vii) Sonstiges (bitte angeben): 

11. Betroffene Staaten: 
Ausfuhrstaat/Versandstaat Durchfuhrstaat(en) Einfuhrstaat/Empfängerstaat 

     

12. Erklärung der die Verbringung veranlassenden Person: 
Ich erkläre hiermit, dass die obigen Informationen nach meinem besten Wissen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ich erkläre ferner, dass mit dem 
Empfänger wirksame vertragliche Verpflichtungen schriftlich eingegangen wurden (ist bei den in Artikel 3 Absatz 4 genannten Abfällen nicht erforderlich): 

Name:     Datum:   Unterschrift: 
13. Unterschrift des Empfängers bei Entgegennahme der Abfälle: 

Name:     Datum:   Unterschrift: 
Von der Verwertungsanlage oder vom Labor auszufüllen: 

14. Eingang bei der Verwertungsanlage       oder beim Labor:     
 in Empfang genommene Menge:  Tonnen (Mg):   m3:  

Name:     Datum:   Unterschrift: 
(1) Mitzuführende Informationen bei der Verbringung der in der grünen Liste aufgeführten Abfälle, die zur Verwertung bestimmt sind, oder von Abfällen, die für eine Laboranalyse 

bestimmt sind, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006. Beim Ausfüllen dieses Formulars sind auch die spezifischen Anweisungen, die in Anhang IC der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 zu berücksichtigen. 

(2) Bei mehr als drei Transportunternehmen sind die unter Nummer 5 (a, b, c) verlangten Informationen beizufügen. 
(3) Wenn es sich bei der Person, die die Verbringung veranlasst, nicht um den Erzeuger oder Einsammler handelt, sind auch Informationen zum Erzeuger oder Einsammler 

anzugeben. 
(4) Der/die entsprechende(n) Code(s) gemäß Anhang IIIA der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 ist/sind – gegebenenfalls hintereinander – anzugeben. Bestimmte Einträge 

des Basler Übereinkommens wie B1100, B3010 oder B3020 sind, wie in Anhang IIIA angegeben, auf bestimmte Abfallströme beschränkt. 
(5) Es sind die in Anhang IIIB der Verordnung (EG) Nr. 103/2006 aufgeführten BEU-Codes zu verwenden. 
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Abweichend davon gelten für bestimmte neue EU-Mitgliedstaaten Übergangsregelungen gemäß Art. 63 
VVA. Ferner können – wie bereits dargestellt – Drittstaaten ausdrücklich eine Notifizierung hinsichtlich 
des Imports dieser nicht gefährlichen Abfälle verlangen.  

Bei Verbringungen von Abfällen zur Laboranalyse entfällt gemäß Feld 12 im Formblatt über die Ver-
sandinformationen der in Art. 18 Abs. 2 VVA geregelte Vertrag. Dies hat zur Folge, dass zwischen der 
Person, die die Verbringung veranlasst hat und dem Labor als Empfänger keine Verpflichtungen zur 
Rücknahme der Abfälle, deren Verwertung auf andere Weise und zur Zwischenlagerung getroffen wer-
den. 

2.4.3 Verfahren der vorherigen Notifizierung und Zustimmung 

Dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung unterliegen alle grenzüber-
schreitenden Abfallverbringungen, die nicht den allgemeinen Informationspflichten unterliegen oder 
anderweitig von den Regelungen der VVA ausgenommen sind. 

Beim Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung gelten Anforderungen der 
Vorabkontrolle (vor Beginn der Abfallverbringungen) und der Verbleibskontrolle (für jeden Abfall-
transport). Darüber hinaus bestehen zusätzliche Anforderungen bei der Verbringung von Abfällen zur 
vorläufigen Beseitigung oder vorläufigen Verwertung (Entsorgungsverfahren D 12 bis D 15 und R 12 
bis R 13, gemäß Art. 15 VVA) und teilweise abweichende Anforderungen bei der Verbringung von 
Abfällen zu einer Verwertungsanlage mit Vorabzustimmung gemäß Art. 14 VVA. 

Der Notifizierende hat die geplante Verbringung von Abfällen mittels Notifizierungsbogen und weiterer 
erforderlicher Unterlagen bei der in seinem Heimatland zuständigen Behörde zu notifizieren. Gemäß 
Art. 2 Nr. 15 VVA kann der Notifizierende sein: 

 der Ersterzeuger, 

 der zugelassene Neuerzeuger, 

 der zugelassene Einsammler, 

 ein eingetragener Händler oder eingetragener Makler oder 

 der Besitzer der Abfälle.  

Wie bisher sind Einzel- und Sammelnotifizierungen möglich. 

Grenzüberschreitende Abfallverbringungen sind nur dann zulässig, wenn und solange vorher die zustän-
digen Behörden am Versandort (Versandortbehörde) und am Bestimmungsort (Bestimmungsortbe-
hörde) schriftlich, sowie etwaige für die Durchfuhr zuständige Behörden (Durchfuhrstaatbehörden) zu-
mindest schweigend zugestimmt haben. Die Zustimmungen aller Behörden müssen kumulativ vorlie-
gen. Liegt zum Beispiel die schriftliche Zustimmung der Versandortbehörde nicht vor, ist die Abfall-
verbringung unzulässig, auch wenn die schriftlichen Zustimmungen der Bestimmungsortbehörde und 
aller Durchfuhrstaatbehörden zumindest schweigend vorliegen. 

2.4.3.1 Zuständige Behörden 

Für die Anwendung der VVA sind nach Art. 53 VVA von den Mitgliedstaaten zuständige Behörden zu 
benennen. Darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat nach Art. 54 VVA eine Anlaufstelle zu benennen, die 
als Informations- und Beratungsstelle insbesondere zwischen den Mitgliedstaaten und zur EU-Kommis-
sion aber auch für die Wirtschaft fungiert. Die Festlegung der zuständigen Behörden und der Anlauf-
stelle erfolgt in den Mitgliedstaaten nach unterschiedlichen Aspekten. 

In Deutschland ist das Umweltbundesamt gemäß § 15 AbfVerbrG als Anlaufstelle und gemäß § 14 Abs. 
4 AbfVerbrG als zuständige Behörde für die Entscheidung über die Durchfuhr von Abfällen benannt. 
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Zuständige Behörden für den Export und Import von Abfällen sind in einigen Bundesländern die Be-
zirksregierungen oder Regierungspräsidien (NRW, Hessen und Bayern), während die meisten Bundes-
länder nur eine einzige Stelle benannt haben. 

In einigen Mitgliedstaaten der EU ist die Zuständigkeit ebenfalls nach Export, Import und Durchfuhr 
getrennt, wobei die politische Struktur (Grafschaften, Kreise, Regionen, Departments) zugrunde gelegt 
wurde. In anderen Mitgliedstaaten der EU gibt es nur eine zuständige Behörde. Adressen und Ansprech-
partner für das In- und Ausland können bei der Anlaufstelle im Umweltbundesamt erfragt werden. 

2.4.3.2 Antragsverfahren 

Der Antrag auf grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen (Notifizierung) ist mit dem Notifizie-
rungsformular (vergl. Abb. 3 und 4) und dem Begleitformular (vergl. Abb. 5 und 6) gemäß Anhang IA 
und IB der VVA bei der Versandortbehörde durchzuführen.  

Diese Formularsätze sind mit den von der OECD und dem Basler Übereinkommen verwendeten Doku-
menten harmonisiert und dienen der Notifizierung und Begleitung von grenzüberschreitenden Abfall-
verbringungen sowie als Entsorgungsbescheinigung. Beide Formulare enthalten Felder für behördliche 
Eintragungen wie Empfangsbestätigung, Zustimmung oder Stempel der Zollstellen. 

Bei der Beantragung einer grenzüberschreitenden Abfallverbringung ist neben dem Notifizierungsfor-
mular auch das Begleitformular mit den Eintragungen in den Feldern 1, 3, 4, 7, 8 (soweit wie bei An-
tragstellung möglich) und 9 bis 14 einzureichen. Dabei ist auf die Übereinstimmung der Notifizierungs-
nummer in Feld 3 des Notifizierungsformulars mit der in Feld 1 des Begleitformulars zu achten. 

Der Antrag ist in deutscher Sprache bzw. mit entsprechender Übersetzung - ggf. beglaubigt - vorzulegen. 
Entsprechend der Vollzughilfe der LAGA zur VVA können die Behörden im Einzelfall auch andere 
Sprachen akzeptieren. 

Details sind von dem Notifizierenden mit der jeweils zuständigen Behörde vorher abzustimmen. Im 
Falle eines beabsichtigten Exports ist es ratsam, die weiteren erforderlichen Exemplare des Antrages in 
der jeweiligen Landessprache der betroffenen Staaten einzureichen. 

Die Versandortbehörde prüft zunächst die Vollständigkeit aller Muss-Unterlagen und Muss-Angaben 
(gemäß VVA Anhang II Teile 1 und 2). Zu diesen Muss-Unterlagen und Muss-Angaben gehören die 
vollständige Ausfüllung des Notifizierungsformulars und, soweit erforderlich, des Begleitformulars. 
Ferner gehören zu den Muss-Unterlagen besonders Nachweise über das Bestehen eines Entsorgungs-
vertrages zwischen dem Notifizierenden und dem Empfänger sowie über eine Sicherheitsleistung zur 
Abdeckung der Kosten einer etwaigen Rückführung der Abfälle. Bei Vollständigkeit dieser Muss-Un-
terlagen und Muss-Angaben gilt die Notifizierung als "ordnungsgemäß ausgeführt". Die Versandortbe-
hörde hat die Notifizierung samt Unterlagen an die Bestimmungsortbehörde und an die Durchfuhrstaat-
behörden weiterzuleiten, selbst dann, wenn in Anhang II Teil 3 der VVA aufgeführte Kann-Unterlagen 
oder Kann-Angaben noch nicht vorliegen.  

Die Versandortbehörde und auch die Durchfuhrstaatbehörden können die Vorlage von Kann-Unterlagen 
und Kann-Angaben vom Notifizierenden verlangen. Wenn sie entsprechende Unterlagen oder Angaben 
anfordern, müssen sie die übrigen betroffenen Behörden, besonders die Bestimmungsortbehörde, davon 
unterrichten. Bei späterem vollständigem Eingang aller angeforderten Kann-Unterlagen und Kann-An-
gaben bei der anfordernden Versandortbehörde oder Durchfuhrstaatbehörde muss diese Behörde hier-
über die Bestimmungsortbehörde unverzüglich unterrichten. 
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Abb. 3: Vorderseite des Notifizierungsformulars für die grenzüberschreitende Verbringung 
von Abfällen gemäß Anhang IA der VVA 

 



Grenzüberschreitende Abfallverbringung  Dr. Joachim Wuttke 

 - 17 - 

Abb. 4: Rückseite des Notifizierungsformulars für die grenzüberschreitende Verbringung von 
Abfällen gemäß Anhang IA der VVA 

 
Nach Eingang der Notifizierung bei der Bestimmungsortbehörde prüft diese die Vollständigkeit aller 
Muss- und Kann-Unterlagen und Angaben (gemäß Anhang II, Teile 1, 2 und 3 der VVA). Stellt die 
Bestimmungsortbehörde fest, dass alle Unterlagen und Angaben vorliegen und liegt ihr keine Mitteilung 
einer Versandortbehörde oder Durchfuhrstaatbehörde vor, dass letztgenannte Behörden Kann-Unterla-
gen oder Kann-Angaben vom Notifizierenden anfordern, oder ist eine solche Mitteilung einer Versand-
ortbehörde oder Durchfuhrstaatbehörde zwischenzeitlich durch eine weitere Mitteilung dieser Behörden 
erledigt, gilt die Notifizierung als "ordnungsgemäß abgeschlossen". Die Bestimmungsortbehörde erteilt 
dann die Empfangsbestätigung an den Notifizierenden mit Kopien an die Versandortbehörde und an die 
Durchfuhrstaatbehörden. 

Mit Erteilung der Empfangsbestätigung läuft gemäß Art. 9 Abs. 1 VVA die 30-Tage-Frist, innerhalb 
derer die Versandortbehörde, die Bestimmungsortbehörde und die Durchfuhrstaatbehörden spätestens 
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über die Notifizierung entscheiden müssen. Folgende drei behördliche Entscheidungsmöglichkeiten 
sind vorgesehen:  

 die Zustimmung ohne Auflagen, 

 die mit Auflagen verbundene Zustimmung gemäß Art. 10 VVA oder  

 die Erhebung eines Einwandes gemäß Art. 11 beziehungsweise Art. 12 VVA. 

Nach Ablauf dieser Frist ohne behördliche Entscheidung seitens der Durchfuhrstaatbehörde gilt die 
nicht mit Auflagen verbundene schweigende Zustimmung der Durchfuhrstaatbehörde als erteilt. 

Die in Betracht kommenden Auflagen, mit denen eine Zustimmung zu einer Verbringung verbunden 
werden kann, sind abschließend in Art. 10 VVA aufgeführt. Es handelt sich hierbei insbesondere um 
Auflagen zur Ausräumung eines in Art. 11 oder Art. 12 VVA aufgeführten Einwandgrundes sowie um 
Auflagen zur Sicherstellung der Transportsicherheit. Auch bei einer nicht mit Auflagen verbundenen 
Zustimmung zur Abfallverbringung durch eine deutsche Behörde gelten die für die Beförderung und 
gegebenenfalls Entsorgung der Abfälle in Deutschland unmittelbar anwendbaren deutschen Rechtsvor-
schriften für die betroffenen Personen, an die sich diese Vorschriften richten.  

2.4.3.3 Begleitformular-Verfahren 

Der Verbleib der Abfälle ist mit dem Begleitformular zu dokumentieren. Hierzu ist nach Erteilung aller 
erforderlichen behördlichen Zustimmungen vom Notifizierenden das Begleitformular mit den vor An-
tragstellung gemachten Angaben in den Feldern 1, 3, 4, 7, 8 (soweit schon möglich) und 9 bis 14 um 
die noch fehlenden Angaben, mit Ausnahme in den Feldern 5, 6 und 15 ff zu ergänzen. Dann ist eine 
der Zahl der beabsichtigten Verbringungen (N) entsprechende Anzahl Kopien des Begleitformulars (vgl. 
Abbildung 5) zu fertigen und diese von 1/N bis N/N durchzunummerieren. Jeweils drei Tage vor der 
beabsichtigten Verbringung sind die noch fehlenden Angaben zu ergänzen und besonders die Erklärung 
in Feld 15 zu unterschreiben und durch Übermittlung einer Kopie des "Original-Begleitformulars" an 
alle beteiligten Behörden der Transport anzumelden. 

Auf diesem bei der einzelnen Abfallverbringung mitzuführenden Begleitformular quittieren die an der 
Verbringung beteiligten Unternehmen die Übergabe, den Erhalt und die Entsorgung der Abfälle.  

Für jeden einzelnen Abfalltransport sind somit Kopien des Begleitformulars an alle betroffenen Behör-
den dreifach zu übersenden, und zwar 

 als Verbringungsankündigung durch den Notifizierenden vor Beginn der Verbringung, 

 als Empfangsbestätigung durch den Betreiber der Entsorgungsanlage nach Erhalt des Abfalls und 

 als Entsorgungsbestätigung durch den Betreiber der Entsorgungsanlage nach Abschluss der Ent-
sorgungsmaßnahme in dieser Anlage. 

2.4.4 Spezielle Regelungen bei der Verbringung grün gelisteter Abfälle zur 
Verwertung in Drittstaaten 

Bei der Verbringung von "Grünen Abfällen" zur Verwertung aus der EU in einen Staat, für den der 
OECD-Beschluss gilt oder bei einem Import oder der Durchfuhr durch die EU ist während des Trans-
portes die in Kap. 2.4.2 beschriebene Versandinformation mitzuführen. Ein Notifizierungsverfahren ist 
nicht erforderlich. Dies gilt auch dann, wenn der Transport durch einen Staat verläuft, für den der 
OECD-Beschluss nicht gilt. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in diesen Staaten ggf. Genehmi-
gungen (z.B. für die Durchfuhr) einzuholen sind. 

Bei der Verbringung von "Grünen Abfällen" zur Verwertung in Staaten, für die der OECD-Beschluss 
nicht gilt, sind Sonderregelungen zu beachten. 
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Abb. 5: Vorderseite des Begleitformulars für die grenzüberschreitende Verbringung von Ab-
fällen gemäß Anhang IB der VVA 
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Abb. 6: Rückseite des Begleitformulars für die grenzüberschreitende Verbringung von Abfäl-
len gemäß Anhang IB der VVA 
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2.4.5 Rücknahmeverpflichtungen 

Rücknahmeverpflichtungen gemäß Art. 22 bis 25 VVA kommen in Betracht 

 bei legal auf der Grundlage von behördlichen Zustimmungen grenzüberschreitend verbrachten Ab-
fällen, wenn die Verbringung einschließlich der im Bestimmungsstaat vorgesehenen Entsorgungs-
maßnahme nicht abgeschlossen werden kann oder 

 bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen im Sinne vom Art. 2 Nr. 35 VVA.  

Soweit solche Rücknahmeverpflichtungen bestehen, ist – von Ausnahmen abgesehen – grundsätzlich 
der Notifizierende, gegebenenfalls stattdessen die Versandortbehörde, zur Rückführung des grenzüber-
schreitend verbrachten Abfalls und zu seiner Entsorgung verpflichtet. 

2.4.6 Kontrollen 

Die VVA verpflichtet gemäß Art. 50 die für ihren Vollzug zuständigen Behörden zu stichprobenartigen 
Kontrollen von grenzüberschreitenden Abfallverbringungen im Hinblick auf die Einhaltung von Anfor-
derungen der VVA. Seit Januar 2017 haben die Mitgliedstaaten gemäß Art. 50 Abs. 2a die Pflicht für 
jährlich ihr Kontrollgebiet einen oder mehrere Kontrollpläne aufzustellen. 

3 Anzeigepflicht für das Sammeln, Befördern, Handeln oder 
Makeln von nicht gefährlichen Abfällen 

Sammler, Beförderer, Händler oder Makler von nicht gefährlichen Abfällen müssen vor Aufnahme ihrer 
entsprechenden Tätigkeit diese Tätigkeit gemäß § 53 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) der 
zuständigen Behörde anzeigen13. Diese Anzeigepflicht besteht (in Deutschland auch grenzüberschrei-
tend) für in- und ausländische Unternehmen, die entsprechende Tätigkeiten aufnehmen wollen.  

Der Inhaber des Betriebes sowie die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen 
Personen müssen zuverlässig sein. Ferner müssen der Inhaber, soweit er für die Leitung des Betriebes 
verantwortlich ist, und die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen 
und das sonstige Personal über die für ihre Tätigkeit notwendige Fach- und Sachkunde verfügen. 

Die zuständige Behörde kann die angezeigte Tätigkeit von Bedingungen abhängig machen, sie zeitlich 
befristen oder Auflagen für sie vorsehen. Sie kann Unterlagen über den Nachweis der Zuverlässigkeit 
und der Fach- und Sachkunde vom Anzeigenden verlangen. Sie hat die angezeigte Tätigkeit zu untersa-
gen, wenn Tatsachen bekannt sind, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Inhabers 
oder der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen ergeben, oder 
wenn die erforderliche Fach- oder Sachkunde nicht nachgewiesen wurde. 

4 Erlaubnispflicht für das Sammeln, Befördern, Handeln, oder 
Makeln von gefährlichen Abfällen  

Gefährliche Abfälle dürfen gemäß § 54 Abs. 1 KrWG grundsätzlich nur mit Erlaubnis der zuständigen 
Behörde eingesammelt, gemakelt, gehandelt und befördert werden. Die beantragte Erlaubnis ist zu er-
teilen, wenn nicht Tatsachen die Annahme der Unzuverlässigkeit des Antragstellers oder einer mit der 
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes beauftragten Person rechtfertigen. Zu diesen Tatsachen zäh-
len insbesondere einschlägige Verstöße gegen umweltrechtliche Bestimmungen (Ordnungswidrigkeiten 
oder Straftaten) oder andere strafrechtliche (z.B. Betrug) oder gewerberechtliche Aspekte. Die aufgrund 
der Tatsachen vermutete Unzuverlässigkeit kann der Antragsteller widerlegen. Werden der Genehmi-
gungsbehörde nach Erteilung der Erlaubnis solche Tatsachen bekannt, ist die Erlaubnis zu widerrufen. 
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Der Antragsteller muss ferner über die Sach- und Fachkunde gemäß § 54 Absatz 1 Nr. 2 KrWG verfü-
gen. 

Die Erlaubnis wird schriftlich unter Verwendung eines Vordrucks erteilt und gilt bundesweit. Sie kann 
in sachlicher Hinsicht auf grenzüberschreitende Verbringungen beschränkt und auf Antrag des Antrag-
stellers nur für bestimmte Abfallschlüssel und/oder zeitliche Geltungsdauer erteilt werden. Die Erlaub-
nis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies zur Wahrung des Wohls der Allge-
meinheit erforderlich ist (§ 54 Absatz 2 KrWG). Die Erlaubnis ist an personengebundene Voraussetzun-
gen geknüpft und ist daher nicht übertragbar. Ändern sich wesentliche Umstände, die der Erlaubnis zu 
Grunde liegen, so ist insoweit eine neue Erlaubnis erforderlich, Ändern sich die im Antrag angegebenen 
mit der Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes beauftragten Personen, so ist dies der zuständigen 
Behörde anzuzeigen14. 

Die nach früherem Recht unbefristet erteilten Transport- und Maklergenehmigungen gelten als Erlaub-
nisse im Sinne von § 54 KrWG dauerhaft weiter; befristet erteilte Genehmigungen gelten bis zum Ende 
der Befristung fort, danach wird eine Erlaubnis nach § 54 KrWG nötig. 

Die Anzeige- und Erlaubnispflicht besteht grundsätzlich seit dem 1. Juni 2012. Eine Ausnahme wird 
jedoch für Sammler und Beförderer im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen gemacht, die erst ab dem 
1. Juni 2014 anzeige- bzw. erlaubnispflichtig sind. 

Erlaubnisse aus einem anderen EU-Staat oder einem anderen EWR-Staat stehen Erlaubnissen nach § 54 
Absatz 1 Satz 1 KrWG gleich, soweit sie ihnen gleichwertig sind (§ 54 Absatz 4 Satz 1 KrWG). 

4.1 Beförderungserlaubnis 

Einzelheiten zur erforderlichen Zuverlässigkeit, zur Fach- und Sachkunde, den beizufügenden Unterla-
gen, dem Erlaubnisverfahren und der Erlaubnisverteilung sowie die Ausnahmen und Mitführungspflicht 
sind in der Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) geregelt15. Die Beförderungserlaubnis gilt für 
das gesamte Bundesgebiet und ist grundsätzlich unbefristet. Auf Antrag kann sie auf bestimmte Abfall-
arten beschränkt oder befristet erteilt werden.  

4.1.1 Zuständige Behörde 

Für die Erteilung der Beförderungserlaubnis ist die Behörde des Bundeslandes zuständig, in dem der 
Beförderer oder Sammler seinen Hauptsitz hat (§ 53 Abs. 1; § 54 Abs. 1 KrWG). Hat der Antragsteller 
seinen Hauptsitz nicht im Inland, ist gemäß § 9 Absatz 2 AbfAEV diejenige Behörde des Landes zu-
ständig, in dessen Bezirk das Sammeln oder Befördern von gefährlichen Abfällen erstmals vorgenom-
men wird. 

4.1.2 Antragsunterlagen 

Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis ist schriftlich unter Verwendung eines Vordrucks zu stellen. 
Sowohl der Antrag auf Erlaubnis gemäß §54 KrWG als auch die Anzeige gemäß §53 KrWG können 
direkt auf der Internetseite der ZKS Abfall) erstellt werden. 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizulegen: 

 die Gewerbeanmeldung,  

 ein Auszug aus dem Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister, sofern eine Eintragung er-
folgt ist, 

                                           
) abgerufen im Juni 2019: https://einreichen.eaev-formulare.de/intelliform/forms/AbfAEV/AbfAEV/index 
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 eine firmenbezogene Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, sofern es sich bei dem Unterneh-
men um eine juristische Person oder Personenvereinigung handelt, 

 eine personenbezogene Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für den Inhaber und die für die 
Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen, sofern solche vorhanden 
sind, 

 ein Führungszeugnis des Inhabers und der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes ver-
antwortlichen Personen, sofern solche vorhanden sind,  

 ein Nachweis über die Fachkunde des Inhabers und der für die Leitung und Beaufsichtigung des 
Betriebes verantwortlichen Personen, sofern solche vorhanden sind, 

 der Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung und einer auf die jeweilige Tätigkeit bezoge-
nen Umwelthaftpflichtversicherung, sofern solche Versicherungen vorhanden sind, sowie 

 der Nachweis der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

Nachweise aus einem anderen EU-Staat oder EWR-Staat über die Erfüllung der Sach- und Fachkunde 
sowie der Zuverlässigkeit stehen gemäß § 54 Absatz 4 Satz 2 KrWG inländischen Nachweisen gleich, 
wenn aus ihnen hervorgeht, dass die betreffenden Anforderungen gemäß §§ 3 bis 6 AbfAEV erfüllt sind 
oder die aufgrund ihrer Zielsetzung im Wesentlichen vergleichbaren Anforderungen des Ausstellungs-
staates erfüllt sind. Hinsichtlich der Überprüfung der erforderlichen Sach- und Fachkunde eines Antrag-
stellers aus einem anderen Staat der EU oder dem EWR gilt § 36a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 4 Satz 
4 der Gewerbeordnung entsprechend (§ 54 Absatz 5 KrWG). 

4.1.3 Beauftragung von Subunternehmern 

Die Beförderungserlaubnis ist personengebunden und nicht übertragbar. Daher benötigen beauftragte 
Subunternehmer grundsätzlich ebenfalls eine eigene Beförderungserlaubnis.  

4.2 Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen 

Gemäß § 55 KrWG i.V.m. § 10 AbfVerbrG müssen Fahrzeuge, mit denen Abfälle befördert werden, 
mit zwei rechteckigen rückstrahlenden weißen Warntafeln von 40 cm Breite und mindestens 30 cm 
Höhe versehen sein; die Warntafeln müssen in schwarzer Farbe die Aufschrift "A" (Buchstabenhöhe 20 
cm, Schriftstärke 2 cm) tragen. Sie sind während der Beförderung außen am Fahrzeug deutlich sichtbar 
und zwar vorn und hinten anzubringen. Bei Lastkraftwagen mit Anhängern (Zügen) muss die zweite 
Tafel an der Rückseite des Anhängers angebracht sein. 

Diese Kennzeichnungspflicht gilt für alle Fahrzeuge, mit denen Abfälle auf öffentlichen Straßen beför-
dert werden. Abfälle in diesem Sinne sind auch die des Anhangs III, IIIA oder IIIB der VVA (Grüne 
Abfälle). 

Für das Anbringen der Warntafeln haben der Transporteur und der Fahrzeugführer zu sorgen. 
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